
Widerspruch

Verfahren vor der hessischen Härtefallkommission (§ 23a AufenthG, HFKG) 

Verfahrensdauer: in der Regel 3 Monate, § 4 HFKG 

Eingabe 
Entweder an die Geschäftsstelle 
oder  
an ein Mitglied der Kommission 

Vorprüfung durch GS 
sendet zur Durchführung der Vorprüfung die Eingabe 
an die zuständige ABH (Stellungnahme) 
Prüfung:  

• Vollmacht 
• Einverständniserklärung 
• Nichtbefassungsgründe, § 1 Abs. 2 GeschO 

Befassung Vorprüfungsausschuss 

Weiterleitung an die Mitglieder der 
Kommission

Aufgreifen durch Kommissionsmitglied 
(= Berichterstatter) 
Schriftliche Stellungnahme durch das Mitglied 

Schriftliche Stellungnahme der ABH

Beratung in der HFK 
Abstimmung: Mehrheit der gesetzlichen 
Mitglieder (d.h. 9 von 17) 

Ablehnung; 
Verfahren beendet 

Ersuchen an den Innenminister 
• Begründung der dringenden humanitären oder 

persönlichen Gründe (§ 23a Abs. 2 AufenthG) 
• Gem. § 7 IV GeschO unter Angabe, ob Lebensunterhalt 

gesichert o. Verpflichtungserklärung vorliegt sowie ob 
Straftaten von erheblichem Gewicht begangen wurden 

• Die Annahme eines Härtefalls ist in der Regel 
ausgeschlossen, wenn Straftaten von erheblichem Gewicht 
begangen wurden (§ 23a Abs. 1 Satz 3 AufenthG). 

Kein Widerspruch: 
Verfahren beendet 

Keine Nichtbefassungsgründe 

Nichtbefassungsgründe 

ERLASS 

EEERRRLLLAAASSSSSS 

Ermessensentscheidung des Innenministers 
• Vorläufige Anwendungshinweise des BMI aus 2004: Die oberste Landesbehörde „wird 

insbesondere dann nicht dem Ersuchen folgen, wenn das Ersuchen auf eine fehlerhafte 
Tatsachengrundlage gestützt, der strenge Maßstab für ein Härtefallersuchen nicht eingehalten 
wird, der Ausländer Straftaten von erheblichem Gewicht begangen hat oder ein in der 
Rechtsverordnung der Landesregierung vorgesehener Ausschlussgrund vorliegt.“ 

• Vor der Ablehnung eines Ersuchens ist die HFK über die Gründe für die abweichende 
Entscheidung zu informieren, § 8 II 2 HFKG. 

• Die Anordnung zur Erteilung oder Verlängerung einer AE kann im Einzelfall von der LU-
Sicherung abhängig gemacht werden (§ 23a Abs. 1 Satz 2 AufenthG). 

Nichtaufgreifen: 
Verfahren beendet 


